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Durch Tragen gegen Quittung Stadtkanzlei Bern
Gemeinderat der Stadt Bern
p.A. Stadtkanzlei
Erlacherhof
Junkerngasse 47
3000 Bern 8

Bern, 22. Juni 2010 DirektwaN: +41 (0)58 200 3536
EH/CJ/mb180702027 doc ernst.hauserOkelIerhath

Adminlstratlvuntersuchung BirenPark;
Stellungnahme zum Schlussbericht vom 15. Juni 2010

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

In obgenannter Angelegenheit haben Sie dem von mir vertretenen Herrn
Hans Klötzli, Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, den Schlussbericht
vom 15. Juni 2010 des Untersuchungsbeauftragten, Herrn Alt Obergerichts
präsident Ueli Hofer, persönlich und vertraulich zur Kenntnisnahme zuge
stellt und ihm gleichzeitig die Möglichkeit gewährt, zum Untersuchungser
gebnis Stellung zu nehmen.

Namens und im Auftrag meines Mandanten danke ich Ihnen für die vorgän
gige Zustellung und nehme die Gelegenheit wahr, zum Untersuchungsbe
richt wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Mein Mandant nimmt die ihn betreffenden Ergebnisse und Ausführungen
des Berichts mit grosser Enttäuschung und Verärgerung zur Kenntnis.
Gemäss Auftragsumschreibung der Administrativuntersuchung hatte der
Untersuchungsleiter den Auftrag, sich für jene Sachverhalte, bezüglich
derer vor einem Gericht eine Zivilstreitigkeit anhängig ist, auf die Er
stellung des Sachverhalts zu beschränken und keine rechtlichen Bewer
tungen oder Verantwortlichkeitszuweisungen vorzunehmen. Dies hat
der Stadtschreiber mit Schreiben vom 15. Februar 2010 an den Unter
zeichnenden ausdrücklich festgehalten. Der Schlussbericht verlässt ein
deutig diesen Rahmen und nimmt einseitig Vorverurteilungen der und
Schuldzuweisungen an die Planergemeinschaft BärenPark vor (vgl. v.a.
5. 39 und 40 des Schlussberichts).
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2. Die im Schlussbericht erhobenen Vorwürfe und Schuldzuweisungen sind unzutreffend
und werden ausdrücklich und in aller Form zurückgewiesen. Sie stützen sich nicht auf ein
umfassendes Beweisverfahren, wie es im Rahmen eines Zivilprozesses vor Gericht statt
finden würde. Bei der Durchsicht des Berichts ist denn auch festzustellen, dass Hinweise
auf wichtige Dokumente, namentlich Bauprotokolle fehlen, und zu einzelnen Sachver
haltselementen teilweise einzig auf Aussagen der befragten Personen abgestellt wird. In
des ist hier nicht der Ort, um Lücken im Sachverhalt mittels Eingabe weiterer Dokumen
te zu schliessen. Jedoch bedauert mein Mandant, dass auf dieser Grundlage einseitige
Schuldzuweisungen vorgenommen werden. Die Planergemeinschaft behält sich selbstre
dend vor, in einem alifälligen Zivilprozess die entsprechenden Beweismittel zu benennen
und einzureichen.

3. Die Neutralität der Untersuchung ist sodann durch das Mitwirken von Herrn Bernhard
Matter, dipl. Bauingenieur ETH/SIA und Direktionsmitglied der CSD Ingenieure und Geo
logen AG in Frage gestellt. Diese Firma war im vorliegenden Kontext im Juli 2008 anläss
lich der Meinungsverschiedenheiten zwischen der Marti AG Spezialtiefbau und der Pla
nergemeinschaft gutachterlich auf Seiten der Marti AG zu Fragen der Hangstabilität tätig.
Abgesehen davon kam das Gutachten der CSD damals zum Schluss, dass das von der
Planergemeinschaft gewählte Konzept zur Hangstabilisierung richtig ist. Vor diesem Hin
tergrund sind die Ausführungen auf Seite 39 des Schlussberichts unverständlich und es
ist nicht nachvollziehbar, wie Herr Matter zu einer solchen, der Beurteilung der CSD wi
dersprechenden Bewertung kommt.

4. Was die Geologie anbelangt, so sind im Schlussbericht verschiedene Tatsachen nicht
richtig bzw. nicht vollständig wiedergegeben. Entgegen der Darstellung im Schlussbe
richt ergibt sich aus den Bauprotokollen, dass die Geologen während der gesamten Pro
jektierung und Ausführung ohne Unterbruch als Fachberater für die Bauherrschaft und
die Planergemeinschaft tätig waren; dies jedoch nicht als Mitglieder der Planergemein
schaft, sondern mit Direktmandat der Stadtbauten. In dieser Funktion haben sie das
Konzept der Hangsicherung stets unterstützt und für richtig befunden. Die Aussagen des
befragten Leiters Baugeologie widersprechen im Übrigen vorhandenen Unterlagen.

5. Der Entscheid, auf weitere Sondierbohrungen zu verzichten, wurde nicht von Herrn
und meinem Mandanten gemeinsam, sondern allein durch ersteren und aus Kosten-

gründen gefällt. Es handelte sich um einen klaren Bauherrenentscheid, während die Pla
ner die Notwendigkeit von Zusatzbohrungen nie in Frage stellten und die entsprechenden
Vorbereitungen veranlassten. Mein Mandant hat zu keiner Zeit ausgesagt, dass „Bohrun
gen an der Aare nichts gebracht hätten und man sie oben am Hang als unnötig erachte
te“ (vgl. S. 25 des Schlussberichts), Die Geologen wurden durch die Planer umgehend
über den Verzichtsentscheid informiert, ohne dass diese intervenierten. Im übrigen lies
sen sie nie Zweifel an der Richtigkeit des ersten geologischen Gutachtens vorn 8. Okto
ber 2004 aufkommen. Die zusätzlichen Sondierbohrungen sollten denn auch einzig dazu
dienen, eine genauere Grundlage für die GU-Submission zu schaffen.

6. Zutreffend ist schliesslich die Feststellung des Untersuchungsbeauftragten, dass die Pla
ner die Bauherrschaft (in der Person von Herrn ) stets vol[ständig und zeitgerecht
informiert haben (vgl. S. 34 des Schlussberichts).
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Abschliessend Ist festzuhalten, dass der Schlussberlcht des Untersuchungsbeauftragten, soweit die Planergemeinschaft betreffend, über das Mandat der Admlnlstrativuntersuchung hinausgeht und auf unvolistbndlger Sachverhaltsgrundlage einseitige Vorverurteliungen derPlaner vornimmt Dagegen verwehrt sich mein Mandant In aller Form. Leider scheint dieStadt Bern diese vorgefasste Meinung zu teilen, anders Ist es nicht zu erldiren, dass lbngst
fililge Honorarforderungen In der Höhe von fast CHF 500000.- nIcht beglichen werden. Mein
Mandant gibt hier dennoch der Hoffnung Ausdruck, dass sich die Stadt Bern bei der Kommunikatlon des Schiussberlchts gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien solchen Vorverurteilungen der Planergemeinschaft enth8lt und In neutraler Form kommuniziert. Andernfalls
sihe sich meine Mandant gezwungen, in den Medien die Gegenpositlon darzustellen und zudokumentieren.

Mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundl hen Grüssen

_

L .

Ernst Hi4Fl4precher
i.V. Dr. C Jiger, Fürsprecher

Im Ooppd

cc:
Mandant

aus Dalensdubgronden Iebaelse anonymbiett durch die Stedlkanziel. 3. November2010
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